
Mündliche ABITURPRÜFUNG 2023 – LMG

Angabe eines Inhalts- bzw. Kompetenzbereichs

Name des Prüflings: 

Vorname des Prüflings:

Fachlehrkraft: Fach: Präsentation: 

Auszüge aus der Ausbildungs- und Prüfungsordnung zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife 
(APO-AH, §26, ab 08.06.19) in der aktuellen Fassung:

„Das Prüfungsgebiet der mündlichen Prüfung erstreckt sich unbeschadet einer erforderlichen 
Schwerpunktbildung auf unterschiedliche Kompetenz- und Inhaltsbereiche mindestens         zweier 
Semester der Studienstufe […] Ist Sport profilgebendes Fach, müssen sich die praktischen Anteile auf 
die Inhalte zweier Bewegungsfelder [] beziehen, in denen oder in dem die Prüflinge mindestens ein 
halbes Semester lang unterrichtet wurden.Die Prüflinge können dem Fachprüfungsausschuss bis zu 
einem von der Schule zu bestimmenden Termin einen     Kompetenz- beziehungsweise Inhaltsbereich 
schriftlich angeben. Lehnt die oder der Vorsitzende des Fachprüfungsausschusses diesen Bereich 
nicht in angemessener Zeit als ungeeignet ab, ist er Gegenstand der Prüfung.“ (§ 26 Absatz 1)

Ich habe diese Regelungen zur Kenntnis genommen und gebe für mein 4. Prüfungsfach folgenden 
Inhalts- bzw. Kompetenzbereich an.

Ich wähle als Inhalts- bzw. Kompetenzbereich:

Hinweis: Gegenstand der Prüfung ist der gesamte     hier angegebenen Inhalts- Sachgebiets- oder 
Kompetenzbereich (s. P4PruefungsbereicheInfo.pdf), auch wenn dieser in mehreren Semestern 
erarbeitet wurde. „Die Aufgabenstellung gewährleistet, dass die Präsentation unterschiedliche 
Kompetenz- und Inhaltsbereiche mindestens zweier Semester der Studienstufe beinhaltet. Das 
Fachgespräch dient der prüfenden Vertiefung der Präsentation. Dabei werden auch größere fachliche 
und gegebenenfalls fachübergreifende Zusammenhänge auf der Grundlage des Unterrichts in der 
Studienstufe berücksichtigt. […] Die Prüflinge erhalten die Aufgabenstellung für die 
Präsentationsprüfung zwei Wochen vor dem Prüfungstermin […]. (APO-AH, §26, ab 08.06.19).
Prüflinge, die keine Präsentationsprüfung ablegen, erhalten ebenfalls 2 Wochen vor der Prüfung eine 
Informationen über die zusätzlichen Kompetenz- und Inhaltsbereiche ihrer Prüfung.

Ausfüllen in Absprache mit der Fachlehrkraft!

Dieses Formular bitte ausfüllen und im Sekretariat in das Fach der Abteilungsleitung 
Oberstufe (Krentz) legen.

Abgabe bis 27.03.23
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